
 

 

Stadt Weilheim i.OB 

 
Weilheim i.OB, 20.09.2013 

 
 

EINLADUNG 
 

zur Sitzung des 

Stadtrates Weilheim i.OB 
 

am Donnerstag, 26. September 2013, 
 

im großen Sitzungssaal des Rathauses 
 

 
 
 
 

Öffentlicher Teil 
 

Beginn: 19.00 Uhr 
 

Tagesordnung siehe Anlage 1 
 
 
 
 

Nichtöffentlicher Teil  
 

Beratung im Anschluss an den öffentlichen Teil 
 

Tagesordnung siehe Anlage 2 
 
 
 
gez. Loth 
 
 
Markus Loth 
1. Bürgermeister 
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Anlage 1 zur Stadtratssitzung am 26.09.2013 
 
 

Tagesordnung 
 

Öffentlicher Teil 
 

 
 

1. Totengedenken 
 

2. Bekanntgaben 
 

3. Bericht zur Situation der Asylbewerber in Weilheim 
 

4. Bündnis für Familie Weilheim – Vorstellung/Tätigkeitsbericht 
 

5. Niederlegung des Feldgeschworenenamtes des Herrn Johann Schreiegg 
 
6. Beschluss von Änderungen der Unternehmenssatzung für das 

Kommunalunternehmen „Stadtwerke Weilheim i. OB“ 
 

7. Städt. Haushalt – Halbjahresbericht 2013 
 

8. 9. Änderung des Flächennutzungsplanes „Sondergebiet Kanalstraße“ 
 - Feststellungsbeschluss 
 

9. 5. Änderung des Flächennutzungsplanes „Dorfgebiet Unterhausen“ 
 - Feststellungsbeschluss 
 

     10.  6. Änderung des Bebauungsplanes „Dorfgebiet Unterhausen“ 
 - Satzungsbeschluss 
 

     11.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Stadtwerke – Deutenhausener Feld“ 
            - Satzungsbeschluss 

 
     12.  Bebauungsplan „Gut Dietlhofen“ - Geringfügige Änderung; erneute Billigung 

 
     13.  Antrag auf Erlass einer Stellplatzsatzung für Fahrräder bei Neu- und Umbauten 
 
     14.  Sanierungsgebiet „Bahnhofsumfeld“ – Förmliche Festlegung 
 
     15.  Sanierung der Bestandsdecken im Rathaus – Weitere Planung 
 
     16.  Anfragen, Dringlichkeitsanträge 

 
 

T a g e s o r d n u n g  
 

Nichtöffentlicher Teil 

Beratung im Anschluss an den öffentlichen Teil 
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Anwesenheitsliste 
für die Stadtratssitzung vom 26.09.2013 

 
1. Anwesend stimmberechtigt:  
 

 a) Der Vorsitzende: 1. Bürgermeister Markus Loth 
Arneth-Mangano Petra 

 Braumiller Heidi 
 Dr. Ertel Peter  
 Gast Klaus 
 Grehl Karl-Heinz 
 Honisch Alfred  

Hüglin Walter 
Dr. Knabe Ulf-Heinrich 
Knittel Jochen 

 Langer Alexandra  
 Lorbacher Michael 
 Mini Wolfgang 
 Müller Kurt 
 Orawetz Uta 
 Pentenrieder Rupert 
 Regauer Petra 
 Dr. Reindl Claus 
 Remesch Ingo 
 Rill Wolfgang 
 Schalk Andreas  
 Schreitt Anton  
 Thieler Ragnhild 
 Trautinger Gerhard 
 Dr. Vidal Norbert  

 
 
2. Abwesend stimmberechtigt: StRin Nowak (Urlaub),  
                                                             StRin Hofer, StR Rill, StR Zirngibl (pers.verh.), 
        StR Bayer (berufl.verh.), 
        StR Brugger, Schwalb (krank) 
  
3. Anwesend nicht stimmberechtigt: 
 
 Schriftführer: Groß, Scharf, Wunder, Frank, Stork 

 
 Aus der Verwaltung: Hinzpeter-Gläser, Müller (Stadtwerke) 
 
 Presse: Gretschmann (Weilheimer Tagblatt), Hofstetter (Kreisbote), 
 
4. Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr (öffentlicher Teil) 
  
5. Ende der Sitzung: 21.48 Uhr (nichtöffentlicher Teil) 

 
Weilheim i.OB, 27.09.2013 

 

Vorsitzender:         Schriftführerin: 
 
gez. Loth         gez. Groß 
 
Markus Loth         Karin Groß 
1. Bürgermeister        Hauptamt 
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Auszug 

aus der Niederschrift über die öffentliche Sitzung 
des Stadtrates vom 26.09.2013 

 
- vorbehaltlich der Zustimmung durch den Stadtrat - 

 
 

Tagesordnungspunkt  Ö 65/2013 
Totengedenken Herr Peter Bruchner, ehemaliger Leiter des Städt. Bürgerheimes 
und Frau Evamarie Uhlemann, Trägerin der Bürgermedaille der Stadt Weilheim i.OB 
Herr Bürgermeister Loth würdigte in einer Abschiedsrede das Engagement des am 01.08.2013 
verstorbenen ehemaligen Leiters des Städtischen Bürgerheimes und  
anschließend die Verdienste der am 27. 07.2013 verstorbenen Evamarie Uhlemann. 
 
 
 
Tagesordnungspunkt  Ö 66/2013 
Bericht zur Situation der Asylbewerber in Weilheim 
StR Honisch berichtete über die Situation der Asylbewerber in Weilheim i.OB, in dem er auf rdie 
Grundsätze des Asylverfahrens, die Anzahl der Asylbewerber/innen vor Ort sowie die 
Möglichkeiten der Beschäftigung einging. 
 
 
 
Tagesordnungspunkt  Ö 67/2013 
Bündnis für Familie Weilheim – Vorstellung/Tätigkeitsbericht 
StRin Regauer gab in einem Vortrag einen Überblick über die bisherigen Aktivitäten des 
Bündnisses für Familien, der zur Kenntnis genommen wurde. 
 
 
 
Tagesordnungspunkt  Ö 68/2013 
Niederlegung des Feldgeschworenenamtes des Herrn Johann Schreiegg 
 
Beschluss: 
Dem Antrag des Herrn Johann Schreiegg aus Alters- und gesundheitlichen Gründen sein Amt 
als Feldgeschworener niederzulegen, wird entsprochen. Gleichzeitig wird Herrn Schreiegg der 
Dank und die Anerkennung der Stadt Weilheim i.OB für seine langjährige, verdienstvolle, 
ehrenamtliche Tätigkeit als Feldgeschworener und Obmann zum Ausdruck gebracht. 
 
Abstimmungsergebnis:  24 : 0 
 
 
 
Tagesordnungspunkt  Ö 69/2013 
Beschluss von Änderungen der Unternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen 
„Stadtwerke Weilheim i.OB“ 
 
2. Beschlussvorschlag 
Hinsichtlich der am 23.11.2007 beschlossenen Satzung Kommunalunternehmen „Stadtwerke 
Weilheim i.OB“, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Weilheim i.OB empfiehlt der 
Verwaltungsrat dem Stadtrat, folgende Änderungen zu beschließen: 
 
„§ 6 Zuständigkeit des Verwaltungsrats 
 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. 
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(2) Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand über alle Angelegenheiten des 
Kommunalunternehmens Berichterstattung verlangen. 

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet über: 

1. Erlass von Satzungen und Verordnungen im Rahmen des durch diese 
Unternehmenssatzung übertragenen Aufgabenbereichs (§ 2 Abs. 4), 

2. Bestellung und Abberufung des Vorstands und dessen Abwesenheitsvertreters, sowie 
die Regelung ihrer Dienstverhältnisse und Befreiung des Vorstands von den 
Beschränkungen des § 181 BGB. 

3. Ernennung, Einstellung, Beförderung Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, 
Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamten und Beschäftigten, soweit nicht 
der Vorstand zuständig ist (§ 4 Abs. 7), 

4. Erteilung und Widerruf der Prokuren, 

5. Beteiligung des Kommunalunternehmens an anderen Unternehmen, 

6. Festsetzung allgemeiner Versorgungs-, Entsorgungs- und Benutzungsbedingungen, 
sowie Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte, 

7. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans, 

8. Bestellung des Abschlussprüfers, 

9. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresgewinns, 
Behandlung des Jahresverlustes sowie Entlastung des Vorstands, 

10. Rückzahlung von Eigenkapital an die Stadt Weilheim i.OB, 

11. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu, insbesondere 
Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall den Betrag von 
150.000,00 € überschreitet, sowie die Veräußerung von Vermögensgegenständen 
unter ihrem Wert und die Verpflichtung hierzu, 

12. die Gewährung von Darlehen die im Einzelfall 50.000,00 € übersteigen, 

13. Gewährung von Gehaltsvorschüssen an den Vorstand, dessen Abwesenheitsvertreter 
und an Bedienstete des Kommunalunternehmens, die mit diesen verwandt oder 
verschwägert sind, 

14. wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges des Kommunalunternehmens, 
insbesondere die Übernahme von neuen Aufgaben im Rahmen der durch diese 
Unternehmenssatzung (§ 2 Abs. 1) übertragenen Aufgaben. 

 

(4) Dem Vorstand gegenüber vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsrats das 
Kommunalunternehmen gerichtlich und außergerichtlich. Er vertritt das 
Kommunalunternehmen auch, wenn noch kein Vorstand vorhanden oder der Vorstand und 
dessen Abwesenheitsvertreter handlungsunfähig sind. 

(5) Der Verwaltungsrat kann die Entscheidung in weiteren Angelegenheiten, für die der 
Vorstand zuständig ist, im Einzelfall an sich ziehen. Die Zuständigkeit des Vorstands für die 
laufende Geschäftsführung darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. In den Fällen des Art. 
90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GO unterliegt der Verwaltungsrat den Weisungen des Stadtrates.“ 

 

3. Beschluss: 

Den obigen vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Änderungen hinsichtlich der am 23.11.2007 
beschlossenen Satzung Kommunalunternehmen Stadtwerke Weilheim i.OB, Anstalt des 
öffentlichen Rechts der Stadt Weilheim i.OB wird zugestimmt. 

 

Abstimmungsergebnis   24 : 0 
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Tagesordnungspunkt    Ö 70/2013 
Sanierung der Bestandsdecken im Rathaus 
-Weitere Planung 
 
Verlauf: 
Herr Architekt Weinberger erläutert für das gesamte Gremium die derzeitige Situation mit dem 
baulich sehr schlechten Zustand der freigelegten Kellerdecken am südlichen Bauteil des 
Rathauses. Er weist darauf hin, dass im Rahmen der Gesamtumbaumaßnahmen die Bau-
genehmigungsbehörde der Stadt Weilheim i.OB einen Zeitrahmen von bisher maximal drei 
Jahren zur Korrektur der Probleme der Statik sowie des Brandschutzes eingeräumt habe.  
Die in den Kellerräumen des südlichen Bauteiles vorgefundenen baulichen Mängel sind 
unabhängig vom bislang eingeräumten Zeitplan dringlich zu beseitigen. Ebenso werden die 
Untersuchungen und Kostenberechnungen vorgestellt, wonach ein Abbruch und Neubau des 
südwestlichen Bauteils am Rathaus günstiger sei, als eine aufwendige Sanierung. 
Hierfür ist erforderlich, in die Umbauplanungen das Erdgeschoss des Anwesens Admiral-
Hipper-Straße 16 (Schildbürger) einzubeziehen, um hier die - hauptsächlich 
bürgerfrequentierten Abteilungen - während der einzelnen Bauphasen auslagern zu können.  

Im Rahmen der anschließenden Diskussion wird das Für und Wider einer mit der vorliegenden 
Planung verbundenen Schließung der Jugendkneipe „Schildbürger“ rege diskutiert.  
Während sich die Stadträte Grehl, Mini und Regauer gegen eine Schließung der Gaststätte 
aussprechen, plädieren die Stadträte Schalk und Dr. Vidal für die Planung, die im Endzustand - 
auch mit der Unterbringung öffentlicher Toiletten im Zentralbereich des Rathauses - eine 
sinnvolle Nutzung darstellt.  
Stadtrat Lorbacher schließt sich dem an, da verschiedene Lösungen angedacht wurden und die 
vorgeschlagene Möglichkeit - unter Abwägung der verschiedensten Gesichtspunkte - wohl die 
Beste sei. 
 
Beschluss: 
Mit dem vom Architekturbüro Weinberger vorgestellten Lösungsvorschlag zum Umbau des 
Rathauses und Sanierung der Decken mit in Anspruchnahme des Erdgeschosses im Anwesen 
Admiral-Hipper-Straße 16 (Schildbürger) besteht Einverständnis. 
Die Planungen sind auf dieser Basis weiter zu forcieren. 
 
Abstimmungsergebnis: 19 : 5 
 
 
 
Tagesordnungspunkt   Ö 71/2013 
Städt. Haushalt – Halbjahresbericht 2013 
 
Beschluss: 
Der Halbjahresbericht 2013 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 24 : 0 
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Tagesordnungspunkt   Ö 72/2013 
9. Änderung des Flächennutzungsplanes „Sondergebiet Kanalstraße“ 
- Feststellungsbeschluss 
 
Gutachten des Bauausschusses vom 17.09.2013: 
Es wird festgestellt, dass im Rahmen der öffentlichen Auslegung gegen diese Änderung des 
Flächennutzungsplanes keine weiteren Anregungen oder Stellungnahmen vorgebracht wurden.  
Die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet „Sondergebiet Kanalstraße“ wird 
samt Begründung und Umweltbericht gemäß BauGB endgültig festgestellt.  
 
Beschluss: 
 
Das Gutachten des Bauausschusses vom 17.09.2013 wird zum Beschluss erhoben.  
 
Abstimmungsergebnis: 24 : 0 
 
 
 
Tagesordnungspunkt   Ö 73/2013 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Stadtwerke – Deutenhausener Feld“ 
- Satzungsbeschluss 
 
Beschluss: 
Über die im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangenen Anregungen wird unter 
Abwägung der privaten und öffentlichen Belange im Sinne der Stellungnahme des 
Stadtbauamtes sowie dem Gutachten des Bauausschusses vom 17.09.2013 entschieden mit 
der Maßgabe, dass die Anforderungen des Immissionsgutachtens im Bebauungsplan 
aufzunehmen sind.  
Mit der von der Agenda 21 vorgeschlagenen Erhöhung des Kompensationsfaktors für 
Ausgleichsflächen besteht kein Einverständnis.  
 
Es wird festgestellt, dass es sich bei den zu erfolgenden Änderungen bzw. Ergänzungen um 
lediglich redaktionelle Anpassungen handelt, die keine Auswirkung oder Änderung auf die 
Planung ergeben.  
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Stadtwerke – Deutenhausener Feld“ wird samt 
Begrün-dung und Umweltbericht gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 19 : 5 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt   Ö 74/2013 
Bebauungsplan „Gut Dielthofen“ 
- Geringfügige Änderung; erneute Billigung 
 
Gutachten des Bauausschusses vom 17.09.2013: 
Über die vorliegenden weiteren Anregungen wird unter Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange im Sinne der Stellungnahme des Stadtbauamtes entschieden. Der dementsprechend 
nochmals angepasste Bebauungsplan wird gebilligt und ist erneut gemäß BauGB auf Dauer 
von einem Monat öffentlich auszulegen.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Erschließungssituation an der B2 nochmals mit dem 
Straßenbauamt Weilheim zu klären, da die vorläufig aufgenommene Planung gegenüber einer 
Anbindung mittels Kreisverkehr sehr aufwendig erscheint und einen hohen Flächenverbrauch 
aufweist. 
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Beschluss: 
Das Gutachten des Bauausschusses vom 17.09.2013 wird zum Beschluss erhoben.  
 
Abstimmungsergebnis: 24 : 0 
 
 
 
Tagesordnungspunkt   Ö 75/2013 
Antrag auf Erlass einer Stellplatzsatzung für Fahrräder bei Neu- und Umbauten 
 
Verlauf: 
Für die Bauverwaltung erläutert Herr Stork, dass die Satzung durchaus auf Neubauvorhaben 
beschränkt werden könne. Nach Auffassung der Bauverwaltung sollte hiervon jedoch 
abgesehen werden, da damit innerhalb des Stadtgebietes und auch im Vergleich zur 
Stellplatzsatzung für Kraftfahrzeuge nochmals unterschiedliche Anforderungen getroffen wären.  
Die Satzung sehe eine Stellplatzanforderung grundsätzlich auch für Änderungen und 
Nutzungsänderungen in § 2 Abs. 2 Satz 1 vor. Es besteht aber durch Satz 2 die Möglichkeit 
hiervon abzusehen, wenn die Herstellung der Fahrradabstellplätze unmöglich sei. Mit dieser 
Regelung bestehe die Möglichkeit, durch Einzelentscheidungen im eng bebauten Innen-
stadtbereich entsprechend reagieren zu können.  
Im Rahmen der anschließenden Diskussion wird das Für und Wider einer derartigen Satzung 
nochmals rege diskutiert. Letztlich sollte jedoch die vorliegende Satzung beschlossen werden, 
um durch gezielte Ausweisung von Fahrradabstellplätzen die Wichtigkeit des Fahrradverkehrs 
herauszustellen.  
 
Beschluss: 
Die vorliegende Satzung über Herstellung und Bereithaltung von Stellplätzen für Fahrräder 
(Fahrradabstellplatzsatzung Weilheim - FabS WM) wird beschlossen. Von der Möglichkeit zur 
Ablösung von Stellplätzen ist hierbei abzusehen.  
 
Dem Bauausschuss ist nach spätestens zwei Jahren ein Bericht über den Vollzug der Satzung 
vorzulegen. 
 
Die Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft.  
 
Abstimmungsergebnis: 17 : 7 
 
 
 
Tagesordnungspunkt   Ö 76/2013 
Sanierungsgebiet „Bahnhofsumfeld“ 
- Förmliche Festlegung 
 
Gutachten des Bauausschusses vom 17.09.2013: 
Der im beigefügten Lageplan des Stadtbauamtes vom 17.09.2013 schwarz umrandet 
dargestellte Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert 
bzw. umgestaltet werden. 
 
Hierzu wird ein Sanierungsgebiet mit der Bezeichnung „Bahnhofsumfeld“ förmlich festgelegt.  
 
Vorbereitende Untersuchung sind gemäß § 141 Abs. 2 BauGB nicht erforderlich. 
 
Die Sanierungsmaßnahmen werden im vereinfachten Verfahren durchgeführt. 
 
Es bestehen folgende allgemeine städtebauliche Sanierungsziele: 

 Aufwertung des Bahnhofsumfelds und des öffentlichen Raums zur Steigerung der 
Aufenthaltsqualität 

 Nachverdichtung bestehender städtebaulicher Strukturen zur Schaffung möglicher 
Gewerbe- und Wohnflächen 
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 Neuordnung der Verkehrssituation am Bahnhof zur Verbesserung der Abwicklung für 
Bahn, ÖPNV, motorisierten Individualverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr sowie 
ruhenden Verkehr 

 barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofs 
 Errichtung eines Zentralen Omnibus-Bahnhofs (ZOB) 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, das entsprechende Verfahren durchzuführen. 
 
Beschluss: 
Das Gutachten des Bauausschusses vom 17.09.2013 wird zum Beschluss erhoben.  
 
Abstimmungsergebnis: 24 : 0 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: Anfragen, Dringlichkeitsanträge 
Anfragen und Dringlichkeitsanträge lagen nicht vor. 


